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Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Niederschlags-Entwässerungssatzung der 

Stadt Königsbrunn zum Gebiet „Östliche 
Stadtranderweiterung Königsbrunn“ 

(BGS-N-EWS) 

Auf Grund des Art. 5 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 04. April 1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. 
Februar 2021 (GVBl. S. 40) erlässt die Stadt Königsbrunn folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

 

§1  
Beitragserhebung 

 
Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Niederschlags-
Entwässerungseinrichtung im Baugebiet „Östliche Stadtranderweiterung Königsbrunn“ 
einen Beitrag.  

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 
Niederschlagswasser als Abwasser anfällt, wenn 
 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Niederschlags-
Entwässerungseinrichtung besteht oder  

2. sie - auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Niederschlags-
Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 

 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die 
für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a BayKAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

   Seite 3 von 6 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche berechnet. In unbeplanten Gebieten 
wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m herangezogen. 
Bei mehrfach von der öffentlichen Niederschlags-Entwässerungseinrichtung 
erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das 
Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Niederschlags-
Entwässerungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herangezogen wird in diesen 
Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungen liegt. Reichen die 
Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus 
oder näher als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 10 m hinter 
dem Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen. 
 

(2) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil 
erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere im Falle der Vergrößerung 
eines Grundstückes für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch 
keine Beiträge geleistet wurden. 

(3)  
 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt 19,22 € pro m² Grundstücksfläche. 
 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 8 
Pflichten der Beitragsschuldner 

 
Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Stadt Königsbrunn für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderung – auf Verlangen unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu 
erteilen. 
 
 

§ 9 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, 

Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse im Sinne des § 3 der Entwässerungssatzung (EWS) ist 
mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßenraum liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 
erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 

Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs 
Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner 
(Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt 
entsprechend. 
 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

(4)  
 

§ 10 
Gebührenerhebung 

 
Die Stadt erhebt für die Benutzung der Niederschlags-Entwässerungseinrichtung 
Niederschlagswassergebühren. 
 
 

§ 11 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der 

Niederschlagswasserableitung in die Niederschlags-Entwässerungseinrichtung ist 
die reduzierte Grundstücksfläche. 
Diese ergibt sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem für das Grundstück 
geltenden Gebietsabflussbeiwert multipliziert wird. 
 
Der Gebietsabflussbeiwert stellt den im entsprechenden Gebiet durchschnittlich 
vorhandenen Anteil der bebauten und befestigten Flächen an der 
Gesamtgrundstücksfläche dar. 
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Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die so ermittelte Fläche der tatsächlich 
bebauten und befestigten Fläche entspricht, von der aus Niederschlagswasser in 
die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. 
 

(2) Der Gebietsabflussbeiwert beträgt für  
 
Zone I:  0,8 
Zone II:  0,7 
Zone III:  0,6 
Zone IV: 0,5 
 
Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Gebietsabflussbeiwert ergibt sich 
aus den Eintragungen in der Gebietsabflussbeiwertkarte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist. Wird von einem Grundstück, das in einem Gebiet liegt, für das in der 
Gebietsabflussbeiwertkarte kein Gebietsabflussbeiwert festgesetzt ist, 
Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet, so wird der 
Gebührenberechnung die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde 
gelegt, von der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt. 

 
(3) Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass 

die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser 
in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt, um mindestens 
25% von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grundstücksfläche abweicht. 
 
Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren nach der tatsächlich bebauten 
und befestigten Fläche zu berechnen, ist bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für 
den Gebührenbescheid zu stellen. 
Anträge, die nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eingehen, werden ab dem 
Veranlagungszeitraum, in dem der Antrag eingeht, berücksichtigt. 
 
Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass der Antragsteller anhand einer Planskizze 
die einzelnen Flächen, von denen Niederschlagswasser eingeleitet wird, genau 
bezeichnet und ihre Größe angibt. 
 

(4) Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 01.Januar des 
Jahres, für das die Gebühr erhoben wird, oder, wenn die Gebührenpflicht erst im 
Laufe des Veranlagungszeitraums entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der 
Gebührenpflicht maßgebend. 
 
Die tatsächlich bebaute und befestigte Grundstücksfläche bleibt auch für künftige 
Veranlagungszeiträume Gebührenmaßstab, bis sich die Grundstücksverhältnisse 
ändern. 
 
Änderungen der maßgeblichen Flächen hat der Gebührenschuldner unaufgefordert 
der Stadt bekannt zu geben. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 

(5) Die Niederschlagswassergebühr beträgt für das Jahr 2022 0,70 € pro m² pro Jahr. 
Die endgültige Gebührenhöhe wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ermittelt und 
rückwirkend zum 01.01.2022 festgesetzt. 
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§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals an dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. 
 
Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 
 
 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 

Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

 
 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 15 
Pflichten der Gebührenschuldner 

 
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Königsbrunn für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderung – auf Verlangen unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu 
erteilen. 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Anlage als Bestandteil dieser Satzung: Gebietsabflussbeiwertkarte 
 
Königsbrunn, den 22.12.2021 
Stadt Königsbrunn 
 
 
 
Franz Feigl 
1. Bürgermeister 
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